Arbeitgeber 
- Gebührenfrei

V e r e i n b a r u n g

mit Frau / Herrn 
, geb. am 


wohnhaft in 


In Abänderung des Arbeitsvertrages vom _______________ werden folgende, mit ____________ wirksam werdende Bedingungen der Altersteilzeitbeschäftigung vereinbart:

(1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit von bisher ______ Stunden wird um _______ vH auf _____ Wochenstunden verringert und wie folgt verteilt:


Arbeitstag
Vormittag
Nachmittag

Montag



Dienstag



Mittwoch



Donnerstag



Freitag



Samstag




Änderungen der Lage der Arbeitszeit bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Bis zum Höchstausmaß von _______ Wochenstunden kann betriebsnotwendige Mehrarbeit gegen Zeitausgleich angeordnet werden, wobei der Zeitausgleich spätestens bis zum Ende des auf die Erbringung folgenden Monats verbraucht wird.

(2) Gleichzeitig verringert sich das/der bisherige Bruttomonatsgehalt/Bruttomonatslohn (= im vorhinein feststehende, für die Arbeitsleistung in der Normalarbeitszeit gleichmäßig gebührende Geldbezüge) der herabgesetzten Arbeitszeit entsprechend von zuletzt S __________ aus S __________ . Zusätzlich wird ein Lohnausgleich in Höhe von 50 vH der Differenz zwischen den vorstehend angeführten Beträgen gewährt, höchstens aber in Höhe der Differenz zwischen dem verringerten Bruttomonatsgehalt/Bruttomonatslohn und der jeweils geltenden Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 ASVG. Das/Der tatsächliche Ist-Gehalts/Ist-Lohn einschließlich Lohnausgleich beträgt somit derzeit S __________ brutto.


(3) Die Bezahlung allfälliger, auf geleistete Stunden bezogener, erfolgsabhängiger oder sonstiger variabler Entgeltteile, insbesondere Zulagen, Zuschläge und Provisionen, erfolgt jeweils im Ausmaß des tatsächlichen Anfalles.
Nach Beginn der Altersteilzeitbeschäftigung fällig werdende Sonderzahlungen werden, soweit der Kollektivvertrag diesbezüglich nichts anderes vorsieht, unter Zugrundelegung des aufgrund dieser Vereinbarung zustehenden Ist-Gehaltes/Ist-Lohnes berechnet. Dies gilt auch für außerordentliche Entgelte, insbesondere zustehende Jubiläumsgelder oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses anfallende Beendigungsansprüche. Die Berechnung einer gebührenden Abfertigung wird jedoch entsprechend der für die förderbare Altersteilzeit bestehenden gesetzlichen Verpflichtung auf Grundlage der Arbeitszeit vor Wirksamwerden der Altersteilzeitbeschäftigung vorgenommen.


(4) Gemäß § 44 Abs 1 Z 10 ASVG werden während der Altersteilzeitbeschäftigung die Beiträge zur Sozialversicherung weiterhin nach der letzten Beitragsgrundlage vor Verringerung der Normalarbeitszeit entrichtet.


(5) Der ausgehend von einer 5-Tage-Woche im Zeitpunkt der Verringerung der Normalarbeitszeit offene Urlaub beträgt ____ Arbeitstage. Im Hinblick auf die vereinbarte Verringerung der Zahl der wöchentlichen Arbeitstage wird dieses Urlaubsguthaben entsprechend angepasst und beträgt ab Wirksamwerden der Altersteilzeitbeschäftigung daher _____ Arbeitstage. Mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres entsteht künftig jeweils ein arbeitsjährlicher Urlaub von ______ Arbeitstagen.


(6)  Variante 1:
Der Lohnausgleich im Rahmen dieser Vereinbarung gilt nur unter der Voraussetzung und ausdrücklichen Bedingung zugesagt, soweit und solange dem Arbeitgeber hiefür Altersteilzeitgeld zusteht und tatsächlich gewährt wird. Kürzungen des Altersteilzeitgeldes verringern auch den Lohnausgleich entsprechend, der allfällige Wegfall des Altersteilzeitgeldes führt auch zum Wegfall des Lohnausgleiches.

Variante 2:
Der Lohnausgleich im Rahmen dieser Vereinbarung gilt nur unter der Voraussetzung und ausdrücklichen Bedingung zugesagt, soweit und solange dem Arbeitgeber hiefür Altersteilzeitgeld zusteht und tatsächlich gewährt wird. Kürzungen des Altersteilzeitgeldes verringern auch den Lohnausgleich entsprechend. Der allfällige Wegfall des Altersteilzeitgeldes führt zum Wiederaufleben des vorherigen Vollzeitarbeitsverhältnisses mit dem auf die Einstellung folgenden Tag. Das/Der ab diesem Zeitpunkt zustehende, der erhöhten Arbeitszeit entsprechende Bruttomonatsgehalt/Bruttomonatslohn wird unter Außerachtlassung des Lohnausgleiches ermittelt. Beim Urlaub erfolgt in diesem Fall eine Anpassung unter sinngemäßer Anwendung der vorstehend dargestellten Berechnungsweise.

(7) Mit dem Ende der Altersteilzeitbeschäftigung am __________ , jedenfalls aber mit dem Erreichen der Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, wird das Arbeitsverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Das Arbeitsverhältnis endet daher mit diesem Zeitpunkt, soferne es nicht vorher von einer der beiden Seiten durch Kündigung beendet wird.
_______________, am _____________

Für den Arbeitgeber:
Als ArbeitnehmerIn:
